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Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer ernsthaften und nachhaltigen Hochschulausbildung gehört auch die

Teilnahme an den für die Erlangung der angestrebten beruflich n Qualifika-e

tion erforderlichen Prüfungen. Wegen Nichterscheinens zur Prüfung kann das

Kind einer Kindergeldempfängerin seinen Prüfungsanspruch in seinem Studi-

engang verlieren und nach Auffassung des Bundesfinanzhofs die Mutter zu-

gleich den Kindergeldanspruch.

Besondere Kosten des eigenen Wohnhauses können von d ne Gerichten als

außergewöhnliche Belastung anerkannt werden, so z. B. die Kosten zur Besei-

tigung von Hausschwam esskosten wegen Baumängeln oderm. Die Proz Kos-

ten zur Beseitigung von "Mardertoiletten" stellen nach finanzgerichtlicher An-

sicht keine außergewöhnlichen Belastungen dar.

Im Rahmen mit der Corona-Pandemieder Maßnahmen im Zusammenhang

gilt es auch beachten. So gilt bisweiterhin Änderungen zu zum 31.12.2020

der verringer n dieserte Umsatzsteuersatz von 16 Prozent und daher sinkt i

Zeit die Gren schreibungze für die Ab sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Zudem wurde höchstrichterlich entschieden, dass die Corona-Soforthilfe nicht

gepfändet werden darf.

Haben Sie Fragen zu den er Ausgabe der MonatsinformationenArtikeln dies

oder zu ander Bitte sprechen Sien Themen? e uns an.

Wir beraten Sie gerne.
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Eink erommensteu

Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt

zur letztmaligen Prüfung

Wegen des derNichterscheinens zur Prüfung verlor
Sohn gs-einer Kindergeldempfängerin seinen Prüfun
anspruch in seinem Studiengang. Der zuständige Prü-
fungsausschuss stellte den endgültigen Verlust des
Prüfungsanspruchs fest. Nach vorheriger Anhörung
wurde der Sohn mit Bescheid vom 05.05.2015 exmatri-
kuliert. Die Familienkasse Märzhob für den Monat
2015 d e Kindergeldfestsetzung auf, weil der Sohn be-i
reits exmatrikuliert gewesen sei. Die Mutter ist der
Meinung, es komme für das Ende der Berufsausbil-
dung auf den Zeitpunkt an, zu welchem die Exmatriku-
lation wirksa n i.m geworde se

Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat
März 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr be-
stand, da der Sohn nicht mehr für einen Beruf ausge-
bildet wurde. Die Hochschulausbildung sei grundsätz-
lich Ausbild nd solangeungsmaßnahme, wenn u der
Sohn im In- oder Ausland als ordentlicher Studieren-
der immatrikuliert sei. Allerdings komme es allein auf
eine formelle Immatrikulation beim Fehlen der ernst-
haften und gsbemühungennachhaltigen Ausbildun
nicht an. Soweit Anhaltspunkte dafür bestehen wür-
den, dass d ngs-as Kind seinem gewählten Ausbildu
gang nicht ernsthaft und h nreichend nachgeht, indemi
etwa nur eine "Pro-forma-Immatrikulation" besteht,
liege keine B rufsausbildung vor. Zue einer ernsthaften
und nachhaltigen Hochschulausbildu uchng gehöre a
die Teilnahme an d n füre die Erlangung der angestreb-
ten beruflichen Qualifikation erforderlichen Prüfun-
gen.

Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen

Baumängeln keine auß rgewöhnlice hen Belastun-

gen

Ein Ehepaar 015 ein Massbeauftragte im Oktober 2 iv-
bau-Unternehmen mit der Errichtung eines Zweifami-
lienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Ei-
gentum stehenden Grundstück. Wegen gravierender
Planungs- und Ausführungsfehler ging das Ehepaar
gegen das Bauunterneh en gerichtlich vor und zm ahlte
allein im Jahr 2017 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten
von rund 13.700 Euro. 2018 wurde über das Vermögen
des Bauunternehmens das Insolvenzverfahren eröff-
net. Das kommensteuer-Ehepaar machte in seiner Ein
erklärung für 2017 u. a. die ihm entstandenen Prozess-
kosten als außergewöhnliche Belastungen geltend und

wies auf seine extrem angespannte finanzielle Situa-
tion hin.

Das beklagte Finanzamt und auch das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz lehnten die beantragte Steuer äßi-erm
gung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den Ge-
richtsverfahren verfolgt hätten, hätten zwar ihr zukünf-
tiges Eigenheim betroffen und seien für sie von erheb-
licher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. Jed cho
habe für die Eheleute zu k n-einer Zeit die Gefahr besta
den, die Existenzgrundlage zu verlieren oder die le-
bensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen
zu können. B ide seiene erwerbstätig g hät-ewesen und
ten eine ihrem Wohnbedürfnis entsprechende Miet-
wohnung bewohnt. Das Baugrundstück sei nicht le-
bensnotwendig gewesen. Es hätte notfalls verkauft
werden können. Des Weiteren seien die Aufwendun-
gen auch nicht außergewöhnlich. Der Erwerb eines Ei-
genheims berühre typischerweise das Existenz -mini
mum nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vor-
gang der normalen Lebensführung. Auch seien Bau-
mängel nicht unüblich, so ess-dass entsprechende Proz
kosten wegen solcher Mängel ebenfalls nicht als au-
ßergewöhnliche Belastungen geltend ergemacht w den
könnten. Zudem sei auch der Bundesfinanzhof der
Auffassung, dass Prozesskosten wegen Baumängeln
am selbst genutzten Einfamilienhaus keine außerge-
wöhnlichen Belastungen darstellen.

Abzug als außergewöhnliche Belastungen für be-

sondere Kosten des eigenen Wohnhauses

Eine besond tere Vorschrif im Einkommensteuergesetz
(EStG) sieht den Abzug von größeren Aufwendungen
vor, die eine ach-m Steuerpflichtigen zwangsläufig erw
sen und denen er sich aus rechtlichen, tatsächlichen
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oder sittlich nicht entziehen kann. Nachen Gründen
der dazu gangenen steuerlichen Rer echtsprechung
fallen darunter insbesondere nicht von einer Versiche-
rung getragene Krankheitskosten, Schadensbeseiti-
gungskosten nach Naturkatastrophen und auch Löse-
geldzahlung von Erpressuen aufgrund ngen.

Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten
Haus/der Eigentumswohnung sind auch Kosten für die
Beseitigung von Wasserschäden, wenn kein Verschul-
den des Eig ntümers vorliegt, oder unge die Beseitig
von Hausschwamm von den Gerichten als außerge-
wöhnliche Belastung anerkannt worden. Weiter sind
Kosten für den Einbau eines Treppenlifts berücksich-
tigt worden und auch der behindertengeeignete und
rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs und eines Ba-
dezimmers, diziert ist.wenn dies medizinisch in

Dagegen sind erhebliche Kosten zur vonBeseitigung
"Mardertoiletten" (7 Stück, Kosten ro)ca. 47.000 Eu
vom Finanzgericht nicht lei-anerkannt worden. Das g
che gilt auch für Prozesskosten, die für Prozesse gegen
Bauunternehmen wegen Schlechtleistung angefallen
sind, weil durch diese Kosten die Existenzgrundlage
der Bauherren nicht gefährdet war (s. o.). Das Gericht
hatte dabei e Prozesskostenaber nicht geprüft, ob di
zusammen eiterlaufendenmit der w Miete für eine
Wohnung und die Abtragung der Verbindlichkeiten
für die Herstellungskosten eine Existenzgefährdung
zur Folge haben könnte. Wobei die Tilgung der Haus-
verbindlichkeiten natürlich nur als m-Vermögensu
schichtung, n cht als Belai stung anzusehen ist.

Keine Doppelberücksichtigung von einmaligem

Aufwand

Im Streitfall wurden im Jahr 2008 angeschaffte und in
2009 bezahlte Klimageräte versehentlich doppelt er-
fasst. Zunäch t wurden diese im Zahlungsjahr als so-s
fort abzugsfähige Werbungskosten berücksichtigt und
zusätzlich im Wege der Absetzung für Abnutzung
(AfA) beginnend ab Anschaffung in 2008. Zwar wurde
der Fehler durch eine Betriebsprüfung festgestellt. Die
Streichung des sofort abzugsfähigen Erhaltungsauf-
wandes unterblieb jedoch. Mittlerweile konnte der So-
fortabzug des Erhaltungsaufwandes n cht mehr rück-i
gängig gemacht werden, da das Jahr 2009 feststel-
lungsverjährt ist. Die Klä Gesellschaftgerin (eine des
Bürgerlichen Rechts - GbR) begehrte fü hrer die Folgeja
nun trotz des nicht geänderten Sofortabzugs die Be-
rücksichtigung der weiteren eAbschr ibung. Mit der
Klage hatte sie in erster Instanz keinen Erfolg.

Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Klägerin ab.
Die Vorinstanz - das Finanzgericht Düsseldorf - habe
die Gewähru von AfAng von Werbungskosten in Form
für das Streitjahr zu Recht abgelehnt. Durch die Gel-
tendmachung der AfA und die gleichzeitige Berück-
sichtigung der vollständigen Netto-Anschaffungskos-
ten als sofort abziehbare Werbungskosten (Erhal-
tungsaufwan Klägerin ihr AfA-Volumen fürd) habe die
die Klimageräte vollständig verbraucht, so der Bundes-
finanzhof.

Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare

Wirtschaftsgüter neue Grenze beachten!

Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt wer-
den, können dennoch vollständig im Ja Anschaf-hr der
fung als Werbungskosten geltend gemacht werden,
wenn sie unterhalb eines bestimmten Grenzbetrages
bleiben. Dabei handelt es sich um einen Bruttobetrag,
seit 2018: 800 Euro plus Umsatzsteuer.

Für Anschaffungen ab is zumdem 01.07.2020 b
31.12.2020 g er-ilt jedoch der verringerte Umsatzsteu
satz von 16 Prozent. Da dieser Zeit dieher sinkt in
Grenze für die Abschreibung sog. geringwertiger Wirt-
schaftsgüter e Regelung giltvon 952 auf 928 Euro. Di
nicht nur für Unternehmer, sondern auch für Arbeit-
nehmer und Vermieter.

Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist der
Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn ein Steuer-
pflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Computer für 950
Euro b stellt hat, aber die Lieferunge erst im Juli 2020
erfolgt, muss der Computer über die gewöhnliche
Nutzungsda eschrieben wer-uer von drei Jahren abg
den, denn der Bruttobetrag übersteigt die Grenze von
928 Euro. Wäre die Lieferung noch im Juni 2020 er-
folgt, wären die Anschaffungskosten sofort in voller
Höhe als Werbungskosten abzugsfähig gewesen.

Lohnsteuer

Versteu run in Form vone g von Essenszuschüssen

„R.-Restaurantschecks“

Eine Ges llschaft Bürgerlichee n Rechts (GbR), beschäf-
tigte bis zu 21 Mitarbeiter. Unter anderem übergab sie
an ihre Arbeitnehmer sog. R.-Restaurantschecks. Die
Restaurantschecks wurden mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert bewertet und pauschal versteuert. Die GbR
verwies auf die Anweisung der Oberfinanzdirektion
(OFD) Nordrhein-Westfalen. In ihrer Anweisung z mu
Thema „Geh lungaltsumwand ; Nettolohnoptimierung
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durch steuerfreie und pa euschalbesteuerte Arb iterge-
berleistung” gehe die OFD von einer zulässigen Steu-
ervergünstigung aus.

Die Klage der GbR hatte vor dem Finanzgericht Sach-
sen-Anhalt Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts dient
die Ausgabe der Restaurantschecks der Verpflegung
der Arbeitnehmer. D. h., sie sei mit einer Mahlzeiten-
gestellung durch den Arbeitgeber im Wesentlichen
vergleichbar und daher mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert anzusetzen.

Gewerbesteuer

Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-

mensteuer

Die auf die Einkünfte entfallende Einkommensteuer
nach der Tabelle wird dann verringert, wenn darin Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb enthalten sind und hierauf
Gewerbesteuer zu entrich en ist. Die geschuldete G -t e
werbesteuer wird aber nicht voll angerechnet, sondern
nur begrenzt durch zwei Schranken.

1. Grenze: sDer Anrechnungsbetrag kann höchsten
das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbesteuer-
messbetrags ausmachen. Außerdem gilt hier die
tatsächlich festgesetzte Gewerbesteuer als weiterer
Höchstwert.

2. Grenze: Von der Summe aller positiven Einkünfte ist
der darin Einkünften ausenthaltene Anteil an den
Gewerbebetrieb zu ermitteln. Dieser Anteil, bezo-
gen auf die tarifliche Einkommensteuer, kann
höchstens gekürzt werden.

Bei dem Mitunternehmer einer gewerblichen Perso-
nengesellschaft wird der chstbetrag aus seinem An-Hö
teil am Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft er-
rechnet. Maßstab für den Anteil ist die Beteiligung der
Gesellschafter am Gewinn ohne Vorweggewinne, Tä-
tigkeitsvergütungen, Zinsen an Gesellschafter und Er-
gebnisse aus einem Sonderbetriebsvermögen. Dies
wirkt sich in für den gessbesondere chäftsführenden
Gesellschafter mit entsprechender Vergütung negativ
aus.

Beteiligt an der Aufteilung sind nur Gesellschafter, die
am Ende d s es noch Mitglieder dere Kalenderjahr Ge-
sellschaft sin des Jahres ausgeschiedened. Im Laufe
Gesellschafter erhalten damit keinen Anrechnungsbe-
trag. Ein neu eintretender Gesellschafter ist dagegen
mit seiner Quote am Res gewinn am Gewerbesteut er-
messbetrag beteiligt, unabhängig davon, wann er in
die Gesellschaft eingetreten ist.

Hinweis

Im Zug d Vergünstigun-e er gesetzlich eingeführten
gen zur Bekä n Folgen dmpfung der wirtschaftliche er
Corona-Pand bemie ist der Anrechnungsfaktor a
2020 auf 4,0 erhöht worden.

Umsatzsteuer

Zum Vorsteuerabzug für Badrenovierung eines an

den Arbeitgeber vermieteten Home-Office

Die Kläger Eigentümerwaren zu jeweils 50 % eines
Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss selbst
bewohnten. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Bespre-
chungsraum, Küch osse sowie Bad/WC im Erdgesch
vermieteten sie als Home-Office des Klägers umsatz-
steuerpflichtig an dessen Arbeitgeber. Die Kläger re-
novierten das Home-Office und bezogen hierfür
Handwerkerleistungen, von denen 25.780 Euro auf die
Badezimmerrenovierung fal-entfielen. Die hierauf ent
lende Umsatzsteuer machten sie im Rahmen ihrer Um-
satzsteuererk nz-lärung als Vorsteuer geltend. Das Fina
amt ordnete die Aufwendungen für das Badezimmer
dem privaten die hierauf ent-Bereich zu und erkannte
fallenden Vorsteuerbeträge nicht an.

Die Klage vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen Er-
folg. Die für Renovierungsaufwendungen in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer könne für beruflich genutzte
Büros und auch für Sanitärräume als Vorsteuer steuer-
mindernd geltend gemacht werden. Vom Abzug da-
gegen ausg schlossen seien Aufwene dungen für ein
mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezim-
mer.

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstel-

lers sowie Identität von Rechnungsaussteller und

Leistungserbringer

Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben
auf die geän s Bundesfinanz-derte Rechtsprechung de
hofs zur pos gs-talischen Erreichbarkeit des Rechnun
ausstellers sowie zur Identität von Rechnungsausstel-
ler und Leistungserbringer reagiert.

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren n-Urteilen, in Ä
derung seiner vorherigen Rechtsprechung entschie-
den, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende
Rechnung nicht voraussetzt, dass d e wirtschaftlici he
Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der An-
schrift ausgeübt wird, d e ini der von ihm ausgestellten
Rechnung angegeben ist. Vielmehr reiche jede Art von
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Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus,
sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreich-
bar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese Aussage da-
hingehend präzisiert, dass für die Prü ung des Rech-f
nungsmerkmals "vollständ Anschrift" der Zeitpunktige
der Rechnungsausstellu stng maßgeblich ist. Die Fe -
stellungslast für die postalische Erreichbarkeit zu die-
sem Zeitpunkt treffe den den Vorsteu rabzug bege eh-
renden Leistungsempfänger.

Weiterhin habe d r Bue ndesfinanzhof entschieden,
dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine
Identität von Rechnungsa leistendem Un-ussteller und
ternehmer erforderlich sei. Dies sei die Voraussetzung
dafür, dass die Steuerverwaltungen die Entrichtung
der geschuldeten Steuer und das Bestehen des Vor-
steuerabzugsrechts kontrollieren könnten.

Erbschaftsteuer

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaft-

steuer

Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein G le danspruch be-
zeichnet, der er die Erben eines Ver-sich gegen den od
storbenen richtet. Anspruch auf den Pflichtteil haben
Abkömmlinge, Ehegatten oder evtl. auch Eltern, wenn
sie testamentarisch vom Erbe ausgeschlossen werden.
Ein Pflichtteilanspruch besteht auch dann, wenn der
durch Testament zugewiesene Erbanspruch geringer
ist, als der gesetzliche Anspruch. Der Pflichtteil bemisst
sich nach der Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs.

Die Erbschaftsteuer für den Pflichtteilberechtigten ent-
steht erst da cht,nn, wenn er den Pflichtteil geltend ma
nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die Bemes-
sung des Pflichtanspruchs erfolgt nach den zivilrecht-
lichen Bewertungsregeln, d. h. auch der Pflichtteilbe-
rechtigte hat einen Geldanspruch. Die Verschonungs-
regeln für Betriebsvermögen oder andere sachliche
Freibeträge (wie z. B. Hau ratsgegenstände, Families n-
heim, Abschlag für Denk denmäler) können daher auf
Pflichtteilan werden.spruch nicht angewendet

Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine höhere
Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe bei wertmäßig
dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflichtteilberechtig-
ten stehen aber die ei diepersönlichen Fr beträge und

Steuerklasse entsprechend dem Verwandtschaftsver-
hältnis zum Erblasser zu.

Der önnen von Ihrem Erwerb die g l-oder die Erben k e
tend gemachten Pflichtteilansprüche als Nachlassver-
bindlichkeite Nach der neueren Rechtspre-n abziehen.
chung des Bundesfinanzhofes kann ragder volle Bet
abgezogen werden, auch wenn das Vermögen teil-
weise nicht angesetzt werden muss.

Verfahrensrecht

Corona-Soforthilfe darf nicht gepfändet werden

Der B treiber eines Haus eine meisterservice unterhält
als Pfändun Konto bei dergsschutzkonto geführtes
Sparkasse. Das Finanzamt hatte eine P ändungs- undf
Einziehungsverfügung wegen rückständiger Umsatz-
steuer erlass ark seien. Die Sp asse erklärte daraufhin, es
kein pfändungsfähiges Kontoguthaben vorhanden. Im
April 2020 wurden dem Konto 9.000 Euro Corona-So-
forthilfe gutgeschrieben, eiber des Haus-die dem Betr
meisterservice mit „Zweckbindung“ und „Aufrech-
nungsverbot der Land“ von esbehörde bewilligt wor-
den waren. Jedoch konnte zu-er auf das Konto nicht
greifen, da das Finanzamt als Pfandgläubiger die Frei-
gabe verweigerte. Im Wege einstweiliger Anordnung
wandte sich ichtige erfolder Steuerpfl greich vor dem
Finanzgerich egen die Maßnahme dest Münster g Fi-
nanzamts. Das Finanzamt wiederum legte Beschwerde
beim Bundesfinanzhof ein.

Die Corona-So esfinanzhof derforthilfe diene laut Bund
Abmilderung der finanziellen Notlagen des betroffe-
nen Unternehmens bzw. des Selbständigen im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Pandemie. Sie soll insbe-
sondere Liquiditätsengpässe, die seit dem 01.03.2020
im Zusammenhang mit der Pandemie entstanden sind,
überbrück -Soforthilfeen. Die Corona diene jedenfalls
nicht der Befriedigung von Gläubigeransprüchen, die
vor dem 01.03.2020 entstanden sind, sondern nur sol-
chen, die seit 020 entstanden sind. Daherdem 01.03.2
sei es im Erg bnis nicht zu beanstanden, dass das Fi-e
nanzgericht den Anspruch auf Soforthilfe aufgrund der
Zweckbindung nicht über nd-tragbar und damit unpfä
bar en undangeseh diesen Gedanken auch auf die be-
reits ausgezahlten Mittel at.übertragen h
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Termin versicherunge Steuern/Sozial Septembe 20r/Oktober 20

Steue ar rt Fälligkeit

Lohns chensteuer, Solidaritätszuschlagteuer, Kir 10.09.20201 12.10.20202

Einkommensteuer, Kirchensteue itätszu-r, Solidar
schlag

10.09.2020 entfällt

Körper tsteschaf uer, Solidaritätszuschlag 10.09.2020 entfällt

Umsatz rsteue 10.09.20203 12.10.20204

Ende der Schonfrist obiger
Steue i ahlungrarten be Z
durch:

Überweisung5 14.09.2020 15.10.2020

Scheck6 10.09.2020 12.10.2020

Sozialversicherung7 28.09.2020 28.10.2020

Kapitalertragsteue szuschlagr, Solidarität Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf en szuschlagtfallende Solidarität
sind zeitgleich mi r er n Gewinnausschüttung an den Anteilseignert eine folgte

an das zuständige Finanzamt abz nuführe .

1. Für den abgelaufenen Monat.

2. Für den u Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.abgela fenen

3. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlänge n rletzten Monat.rung für de vo

4. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfri gerung für denstverlän vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahl e auerfristverlänern ohn D ge grun

für das Kalendervierteljahr.abgelaufene

5. Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohns a ngen müssenteuer nmeldu grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel um folgen-dungszeitra

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben lt derwerden. Fäl 10. auf einen Sam tag, Sons ntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-

tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu dr nei Tage werden ke mniszuschläge erhoben. Eine Überweisung mussine Säu so

frühzeitig erfolgen, d s er ng a f dema s die W tstellu u Konto des Finanzamts am Tag der it erFälligke folgt.

6. Bei Zahlung durch Scheck ist zu b dass die Zahlung erst dreachten, ei Tage nach Eingang des Schecks beim t als erfolgt gFinanzam ilt. Es

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7. Di herungsbeiträge sind einheite Sozialversic lich am drittletzten Ba g des lankarbeitsta ufenden Monats fälli umniszuschlägg. Um Sä e zu

verme e iehlt sich das Lastschriftviden, mpf erfahren. nkenkassen gilt einBei allen Kra einheitlich für die Beitrager Abgabetermin sn eachweis .

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitst ge vor Fälligkeita (d. h. am 24.09.2020/26.10.2020, jeweils Uhr)0

vorliegen. Regionale Besonderheite r Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung d extern Beauftrn bzgl. de urch agte

erledigt, sollten die Lohn- und G zehn Tage voehaltsdaten etwa r dem Fälligkeitstermin an den übermittelt werden. DBeauftragten ies

gilt insbesondere, wenn die Fälligk neneit auf ei Mo r auf einen Tag nach Feiertagen fällt.ntag ode


